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Gewerbsmanne“ gekauft hat, iſt Eigenthümer des E geworden.
Hiedurch fällt ihm auch der Treffergewinn zu, was weniger richtig
mit dem rundſatze TES „fructificat“ domino; als ielmehr Ami
Tklärt wird, daſs 10 das Lospapier ſeinen Sach wert In der An⸗
offnung eines Treffers hat und ſomit die nweiſung auf eine
Geldſumme iſt, we nur Uunter der Bedingung wirkſam ſt, daſs
die Losnummer gezogen werde Der Belgrader Frächtergehilfe

den adenerſatz den Dieb, eventuell jene Wechſel⸗
Ube einzuklagen, rückſichtlich welcher ‘eS ihm elingt, den Nachweis

führen, daſs ſie das entwendete Los trotz bekannt gewordenen
Einſpruches von einem Ueberbringer gekauft habe

Derſelbe önnte auch nichts einwenden, daſs EL als ſerbiſcher
Unterthan nicht Unter die Folgen des 367 des öſterreichiſchen
Geſetzbuches en könne, da ETL hier nicht als ſerbiſcher Unterthan,
ondern als Inhaber ſerbiſcher Lospapiere In Betracht ommt, die
nicht ſtatutenmäßig auf Serbien beſchränkt ſind, ſondern auch
auswärtigen Börſen otiert werden und Ami Rechtsverhältniſſe zur
olge aben, we nach der Geſetzgebung des betreffenden Landes
beurtheilt werden müſſen

Prag Domcapitular IDr enzel Lin
XI othwendigkeit der Reue beim Außſacra

mente. tu. legt beim rieſter Sempronius ſeine heilige Beichte
ab und chließt das Bekenntnis mit den orten „Auch muſs ich
noch angeben, daſs ich In der letzten Beichte eilfertiger
Vorbereitung gänzlich vergeſſen habe, die Reue zu erwecken, aber
mich doch bei der Erinnerung beruhigte, daſs miu in einem früheren
gleichen Falle der Beichtvater agte, bezüglich des Abganges der Reue
ohne Sorgen ſein 3u dürfen, indem ich 10 nur deshalb EI  ete,
eil ich Reue ＋ edoch will ich' mir jetzt zum feſten Geſetze
machen, nach jeder eiligen Beicht ogleich wieder einen Aet der Reue
für die nächſtfolgende Beicht erwecken, QAmi derſelbe 10 nie mehr
mangle“. Hat Sempronius arüber bemerken?

Antwort Im vorliegenden Falle handelt eS ſich drei
Fragen ſt eS richtig, daſs die Gläubigen nur eswegen
heiligen Beichte gehen, weil ſie über ihre Sünden Reue fühlen?
2 ſt die Reue zur Sündenvergebung abſolut nothwendig? Genügt
ein nach verrichteter EI für die nächſtfolgende erweckter Reueact
in jedem Falle zur Giltigkeit des Sacramentes?

Die xſtere rage muſs gemã ernun nd Erfahrung ver
neint werden. Denn 2 läſst ſich Im voraus annehmen, daſs, wie
überhaupt alles Heilige und jede noch ſo große Sacrament, ſo auch
insbeſondere das erhabene Sacrament der Buße von vielen miſs⸗
braucht werde, indem eS nebſt dem allerheiligſten Altarsſacramente
um immer ſich wiederholenden mpfange von ott ein⸗
geſetzt iſt Und worin kann dieſer Miſsbrauch beſtehen?

Linzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“ 1895.
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baren kange an dem allerweſentlichſten Erforderniſſe zum Sacra⸗
mente von Elte des Empfängers, der wirklich vorhandenen,
übernatürlichen, alles überſteigenden und alle gebeichteten Sünden
Umfaſſenden Reue. Die Erfahrung beſtätigt dies nuLr ſehr lele
gehen zur eiligen Beichte, einzig eil der gewohnte Tag eintrifft,
nicht Im Bewuſstſein threr Sündhaftigkeit und des Bedürfniſſes,
ſich mit dem beleidigten ott auszuſöhnen; das denken ſie gar
nicht Viele machen ſich das Beichten ſo wohlfeil als möglich, indem
ſie nach eilfertiger Vorbereitung und mit Leichtſinn Im Beichtſtuhle
die Sünden, die ihnen von ungefähr eingefallen, herſagen und mit
gleicher Oberflächlichkeit die gewohnte Reueformel prechen, ohne
deren Sinn ernſtli denken Andere gehen zur heiligen Beicht,
weil ihre muthloſe Niedergeſchlagenheit über einen begangenen Fehler
die Im Grunde nichts nderes iſt, als erletzte Eigenliebe und Selbſt⸗
gefälligkeit, ſie antreibt, amit ſie ſich dann agen können: etzt biſt
du ganz rein! ieder andere uchen thren Beichtvater auf, nicht ſo
faſt des Sacramente L als 3u reden, ören, einen
ſchönen Zuſpruch zu erhalten, einen Zweifel oder einen Kummer
vor oder gar eine zeitliche 0  At, ein Almoſen zu Er

wiſchen. Dieſen etzteren glei ſtehen jene, we nur deswegen
beichten, Am als romm zu erſcheinen, oder eil andere ebenfalls
öfter gehen.

Die zweite rage, ob zur Sündenvergebung die Reue abſolut
erfordert ſei, muſs unbedingt bejaht werden. Die theologiſche Streit⸗-
rage beiſeite aſſend, ob ott In ſeiner unendlichen Freiheit de
potentia SOIuta dem Menſchen eine ere Uunde ohne Reue
nachlaſſen könnte, iſt ‘S doch gewiſs, daſs EL die nicht kann de
potentia ordinata. nach dem von ihm feſtgeſetzten gegenwärtigen
Heilsplane. Omi kann, wie das Prident 8688 CaD le It,
ohne Reue die un nie und nimmer nachgelaſſen werden. Denn
eS widerſtrebt allem dem, was ſich ott ber ſeine unendlichen Voll—
kommenheiten und Eigenſchaften uns offenbaren gewürdigt hat;
aber * widerſtrebt auch dem natürlichen Rechtsgefühle, daſs jemand,
der ein Majeſtätsverbrechen egangen, und vor den beleidigten önig
hintretend ſagt „Verzeihe mir, önig, mein ergehen, aber bei
erſter beſter Gelegenheit will ich's wieder thun“, vollkommene
Nachlaſſung und Vergeſſenheit rlange Aus dieſem Grunde und
weil das Tridentin 8688 C&D. 3 ehrt, daſs die Reue nebſtdem,
daſ

— ſie die zur Sündenvergebung bſolut nothwendige Dispoſition
iſt, auch noch den wichtigſten Theil der Quaſi⸗Materie des Buß⸗
ſacramente ildet, muſs demnach bei jedem Empfange esſelben
dieſe QAterte geſetzt werden. Dieſes kann und muſs in Form eines
inneren Ctes, mit oder ohne Ausdruck nach außen, geſchehen. Daſs
Uunter innerer Act nicht eine beſtimmte ormel zu verſtehen ſei,
iſt klar; wohl aber muſs Im Gemüthe des Menſchen auf irgend
eine Weiſe, mehr oder weniger formell, eine V geiſtige Thätigkeit,
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ein ſolcher, wenn auch noch ſo kurzer Gedanke erweckt werden, der
effectiv den Haſs der Unde und die Hinkehr ott In lebe
weſentlich In ſich chließt Denn da das Tridentinum als Materie
des Sacramentes die drei Acte des Pönitenten aufzä Reue⸗
ſchmerz, Bekenntnis und Genugthuung, ſo muſs, wie das Bekenntnis
und die Genugthuung, auch der Reueſchmerz auf irgend eine Weiſ
In einem (te eſtehen; und E formeller, andauernder und tiefgehender
4 iſt, E beſſer

Die Antwort auf die dritte rage hängt davon ab, ob der
Reueaet des Pönitenten eine Hinbeziehung zum Sacramente der Buße
aben müſſe oder nicht; und welcher Art teſe Hinbeziehung ſein mu
Der eit größere El der Theologen antwortet hierauf bejahend,
˙ daſs ein thatſächlich erweckter Reueſchmerz, aber ohne alle Ver
bindung mit dem nachträglichen Sacramente, die Giltigkeit der rieſter⸗
lichen Losſprechung In Zweifel Es geht auch aus dem früher
Geſagten hervor. Denn enn au des Tridentinum die drei Acte
des Pönitenten die Materie des Bußſacramentes bilden, ſo müſſen
ieſelben offenbar aCtUsS humani. mit Bewuſstſein und folglich
mit Hinordnung zum Sacramente geſetzt werden. ezügli des
Reueactes iſt CS zwarP nicht nothwendig, daſs ihm die Abſicht,
der Vorſatz zu beichten, vorausgehe; aber irgend eine Beziehung
zum Bekenntniſſe muſs dennoch aben Nach ehmku 60 IIIOTL
60 II 11 280 iſt dieſe Hinordnung hergeſtellt, enn jemand
Im Bußgerichte nach gema  2 Sünden⸗Anklage den Aet der Reue
erweckt oder vom Beichtvater dazu angeleitet wird (Erſteres iſt jedo
ni ſehr räthlich, weil S Ei geſchehen kann, daſs die Losſprechung
von Elte des Beichtvater vor ſich geht, bevor noch eine 11  1  6
Reue ins Herz gedrungen); jemand In der Abſicht beichten,
das ewiſſen erforſcht und hierauf (in allem Ernſte) den Aet der Reue
erweckt, bald darnach In den Beichtſtuhl treten 1es iſt
offenbar die E Art und eiſe zu beichten; jemand
durch irgend eine Urſache zur Reue und dann zum Vorſatze beichten
bewogen wird, mag auch das wirkliche Bekenntnis erſt den nächſten
oder zweitfolgenden Tag vollzogen werden; enn nur um letzteren
Falle der Act der Reue virtualiter. durch größere Auf
merkſamkeit, keine Unde zu begehen, oder durch oft wiederholtes (be
fortdauert Wird aber nzwiſchen eine ſchwere unde egangen, o iſt
die Verbindung zu Ende und muſs 7˙  ber die rüheren und die
Sünde eln Reueſchmerz erweckt werden.

Malfetta (Italien). Leonard Maria da un FI
Definitor

XII (Die aufe von Kindern getaufter, aber nichka  0  er Eltern, auf eren łrſuche von einem
katholiſchen Pfarrer geſpendet.) In einem katholiſchenStädtchen wohnte nur eine einzige lutheriſche Beamtenfamilie. Dieſe
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